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An den 
Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen 
Herrn André Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

 

Sitzung des Integrationsausschusses am 19.06.2024; 

TOP „Selbstbewirtschaftungsmittel im Einzelplan 07“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „Selbstbewirtschaftungsmittel im Einzelplan 07“ gebeten worden.  

 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende Ihnen den bei-

gefügten Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Ausschussmitglie-

der.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Josefine Paul 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration 

 

zum TOP  

„Selbstbewirtschaftungsmittel im Einzelplan 07“ 

auf Antrag der SPD-Fraktion 

 

Sitzung des Integrationsausschusses am 19. Juni 2024 

 

 

Nach § 15 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung können Ausgaben zur Selbstbewirt-

schaftung veranschlagt werden, wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung ge-

fördert wird. In diesen Fällen werden die Ausgaben durch Haushaltsvermerk im Haus-

haltsplanentwurf ausdrücklich zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. Darüber entschei-

det der Landtag im Rahmen seiner Beschlussfassung über den jährlichen Haushalt. 

Die Bewirtschaftung der Selbstbewirtschaftungsmittel erfolgt durch das zuständige 

Ressort auf Grundlage der vom Landtag beschlossenen Zweckbestimmung. 

 

In den betreffenden Kapiteln 07 080 und 07 090 des Einzelplans 07 wurden weder für 

das laufende Haushaltsjahr noch in den Vorjahren Selbstbewirtschaftungsmittel ver-

anschlagt. 


